Hansestadt LUBECK %

TAGESORDNUNG
12. Sitzung des Bauausschusses

Termin:

Ort:

Montag, 04.03.2019, 16:00 Uhr
Foyer der Bauverwaltung, Miihlendamm 12, Liibeck

Offentlicher Teil:

Allgemeiner Teil

1.1. Feststellung der Beschlussfahigkeit

1.2. Antrage und Beschlussfassung zur Tagesordnung

1.3. Niederschriften, 6ffentlich vom 18.02.2019

2. Satzungen / Widmungen / Veranderungssperren

3. Sonstige Beschlussvorlagen

3.1. Projektfreigabe und Beginn der Ausschreibung Umbau VO/2019/07121
und Sanierung der Sportanlage Holstentor-Sid

3.2. Freigabe zur Ausschreibung des Jahresvertrages VO/2019/07129
Strallenunterhaltung

4. Mitteilungen und Berichte

41. Mitteilungen des Vorsitzenden

4.2. Sonstige Mitteilungen und Berichte

4.3. Ankiindigung von Offentlichkeitsbeteiligung

4.4. Mitteilungen zum Beginn von Ausschreibungen

4.5. Eilentscheidungen des Burgermeisters

5. Anfragen, Anregungen, Antrage und Verschiedenes

5.1. Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

5.2. Neue Anfragen
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5.3. Antrage
5.3.1. | Antrag AM Sascha Luetkens (DIE LINKE): VO/2019/07128
Umbenennung des Hindenburgplatz
5.3.2. | AM Pluschkell (SPD): Stadtgrabenbriicke VO/2019/07151
5.3.3. | Die Unabhangigen: Keine weiteren zentrenrelevanten V0O/2019/07026
Verkaufsflachen auf3erhalb der Innenstadt und der
zentralen Versorgungsbereiche
5.3.4. | Fraktion FREIE WAHLER & GAL: Hochwasserschutz VO/2019/07017
auf dem Labecker Priwall
5.3.5. | Biindnis 90 / Die Griinen: Anderungsantrag zu TOP 5.32 | V0/2019/07098
(VO/2019/07017): Hochwasserschutz auf dem Lubecker
Priwall
5.3.6. | SPD/CDU: AT zu TOP 5.26 -VO/2019/07010 V0O/2019/07008
Ganzheitliche Uberplanung des Priwalls
(Hochwasserschutz)
5.3.7. | SPD: AT zu VO/2019/7003 Top 5.24 Fernwarme V0O/2019/07093
5.3.8. | Fraktion Freie Wahler & GAL: Beschilderung JVA VO/2019/07016
Lubeck
5.3.9. | AT zu VO/2018/06499 - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN & | V0/2018/06864
Die Unabhangigen: EilmaRnahmen wegen der
Verkehrssituation
DIE LINKE: Erganzungssantrag zu VO/2018/06864 AT VO/2019/07067
5.3.10. | Bundnis 90/Die Grunen & Die Unabhangigen:
"EilmaRnahmen wegen der Verkehrssituation"
VO/2018/06499
DIE LINKE: Rippenstrallen der Konigstralde wieder VO/2018/06665
5.3.11. | 6ffnen
BusCard 50 fur den Stadtverkehr VO/2019/07201
5.3.12. | Uberweisung aus der Burgerschaft vom 29. November
2018
Antrag der Fraktion Die Linke - VO/2018/06653
Antrag des AM Thomas Markus Leber (FDP) zur VO/2019/07211
5.3.13. | Prufung einer Beleuchtungsanlage an den Stellflachen
unterhalb der Wallbrechtbriicke
Nichtoffentlicher Teil:
| 6. | Niederschriften, Mitteilungen und Berichte
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6.1. Niederschriften, nicht 6ffentlich vom 18.02.2019

6.2. Mitteilungen

6.2.1. | Mitteilungen Uber Bauvorhaben (5.610)

6.3. Berichte

6.4. Eilentscheidungen des Burgermeisters

7. Vergabemitteilungen Uber bereits erteilte Auftrage im
Wert ab 10.000 EUR netto (VOB /VOL)

8. Vergabemitteilungen Uber bereits erteilte Auftrage mit
Architekten, Ingenieuren und Sachverstandigen im Wert
ab 5.000 EUR netto

9. Sonstige Beschlussvorlagen

10. Anfragen, Anregungen und Verschiedenes

10.1. | Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

10.2. | Neue Anfragen

10.3. | Anregungen und Verschiedenes

Offentlicher Teil:

11.

Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten
Beschlisse
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Hansestadt LUBECK %

NACHTRAGSTAGESORDNUNG

12. Sitzung des Bauausschusses

Sitzungstermin: Montag, 04.03.2019, 16:00 Uhr

Sitzungsort:

Foyer der Bauverwaltung, Mihlendamm 12, Liibeck

Offentlicher Teil:

3.3. Instandsetzung von Stralen durch das DSK-Verfahren VO/2019/07194
(DUnne Schichten im Kalteinbau) in der Hansestadt
Libeck 2019
3.4. Freigabe zur Umsetzung der Mal3hahme Moislinger VO/2019/07037
Allee 2. Bauabschnitt
5.2.1. | Anfrage Lotsch (CDU): Gelanders neben dem Radweg VO/2019/07255
auf der Rampe zur Querung der B207
5.2.2. | AM Pluschkell (SPD): Bahnhaltepunkt Moisling VO/2019/07276
5.2.3. | AM Pluschkell (SPD): Neue Mitte Moisling VO/2019/07277
Anderungsantrag des AM Thomas-Markus Leber (FDP) VO/2019/07254
5.3.14. | zu TOP O 5.3.1 Vorlage - VO/2019/07128 Antrag AM
Sascha Luetkens (DIE LINKE): Umbenennung des
Hindenburgplatzes
Seite: 1/1
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Hansestadt LUBECK

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

TOP 3.1

» Nr. VO/2019/07121

offentlich

Liibeck, 04.02.2019

Bearbeitung: Michaela Maurer (E-Mail: Telefon: 6620)

Projektfreigabe und Beginn der Ausschreibung Umbau und Sanie-
rung der Sportanlage Holstentor-Sud

Beratungsfolge:
Datum Gremium
18.02.2019 Senat

04.03.2019 Bauausschuss
12.03.2019 Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Mit der Beauftragung des Planungsbiros, der Ausschreibung und Umsetzung der Baumal3-
nahme fir den Umbau und die Sanierung der Sportanlage Holstentor-Stid soll begonnen

werden.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begrindung:

Die MalRlnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Begriindung:

1.201 Haushalt und Steuerung
4.401 Schule und Sport (Flachenverwalter)
Zustimmend

Ja

Nein

Dem Turn- und Sportbund und der Holsten-
tor-Gemeinschaftsschule wurde das Projekt
vorgestellt. In diesem Rahmen wurden die
Vertreter der 0.g. Institutionen und somit
auch die Jugendlichen beteiligt.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Nein
Ja (Anlage 1)
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TOP 3.1

Kurzbeschreibung der BaumaRRnahme:

Die Sportanlage Holstentor-Sid besteht aus einem grofden Kunststoffrasenspielfeld mit 400
Meter Kunststoffrundlaufbahn, einem Grand-Kleinspielfeld, einem Kunststoff-Kleinspielfeld
sowie weiteren leichtathletischen Elementen (Sprunggruben, Naturrasennebenplatz fur
Speerwurf, KugelstolRen etc.).

Die Anlage wird regelmaldig von vier Schulen genutzt, wobei die Holstentor-Gemeinschafts-
schule in Kooperation mit dem Schleswig-Holsteinischen Fuliballverband spezielle Fuliball-
klassen unterrichtet und als einzige Lubecker Schule das Pradikat "Leistungsschule FuRball"
verwenden darf. Daneben liegt der schulische Schwerpunkt in der Leichtathletik (Training fur
den Staffeltag der Liibecker Schulen und Durchfiihrung von Bundesjugendspielen).Weiterhin
nutzen funf Libecker Sportvereine die Anlage fir ihre Aktivitaten (u.a. Fuball, Football,
Leichtathletik). Gerade im Sommerhalbjahr ist die Anlage werktags von 8:00 - 21:30 Uhr sehr
gut belegt. Zudem finden fast jedes Wochenende mehrere Punktspiele und Wettkampfe
statt, so dass die gesamte Anlage fiir den Libecker Sport eine sehr wichtige Rolle spielt.
Aufgrund der intensiven Nutzung in den vergangenen Jahren sind eine ganze Reihe alters-
bedingter Mangel an der Sportstatte aufgetreten, die nicht mehr durch kleine Unterhaltungs-
malinahmen beseitigt werden konnen.

Die BaumalRnahme soll in Ganze geplant und ausgeschrieben werden. Die Vergabe ist je-
doch in zwei Bauabschnitten vorgesehen, da die Férderzusage bisher nur flir den ersten
Teilabschnitt vorliegt.

Geplant sind folgende Sanierungsmalinahmen:

1. Bauabschnitt

1.1. Kunststoffrundlaufbahn:

Die Laufbahn H-SUd ist, bis zur Fertigstellung der Falkenwiese, neben dem Buniamshof die
einzige Kunststofflaufbahn in Libeck. Leider weist sie in Teilbereichen Schaden und kleintei-
lige Senken auf, die eine Reparatur unumganglich machen. Im Bereich der Kurzstreckenlauf-
bahn ist eine grundhafte Sanierung bis zur ungebundenen Kiestragschicht erforderlich. An
anderen Stellen der Laufbahn reicht eine Reparatur der gebundenen Asphalttragschicht aus.
Die gesamte Laufbahn wird abschlieRend neu beschichtet und neu liniert.

1.2. Sanierung des Kunststoffkleinspielfeldes:

Auf dem fir Handball, Ful3ball und Basketball vorgesehenen Kleinspielfeld, welches auch als
Anlauf fur den Weitsprung dient, ist die Kunststoffschicht abgangig und muss komplett er-
neuert werden. Geplant ist der Einbau eines Kunststoff-Basisbelags mit einem durchgefarb-
ten Deckschichtbelag aus Kunststoff. In diesem Zuge sollen auch die Entwasserungsrinnen
und die Einbauten der Weitsprunggrube erneuert werden.

1.3. Umbau des Tennenspielfeldes in ein Kunststoffrasenkleinspielfeld:

Das vorhandene Grand-Kleinspielfeld ist sanierungsbedurftig und nicht mehr zeitgemaf. Im
Winter und bei feuchtem Wetter ist das Spielfeld flir den Schulsport nicht nutzbar. Aufgrund
der starken Auslastung des Hauptspielfeldes, ist ein Umbau zu einem Kunstrasenkleinspiel-
feld mit den MalRen 26x52m (inkl. Errichtung zweier Barrieren an den Langsseiten) geplant.
Dieser kann dann nicht nur die jingeren Jahrgange im Fufballbereich aufnehmen, sondern
dient gleichzeitig auch den Schilern der unmittelbar angrenzenden Holstentor-Gemein-
schaftsschule als Bewegungsraum in den Pausen. Weiterhin haben die FuRballklassen mit
dem zusatzlichen Kleinspielfeld die Moglichkeit ihr Training parallel zum "normalen Sportun-
terricht" der anderen Klassen und Schulen durchzuflihren. Zu einer optimalen Auslastung
tragt zudem das bereits bestehende Flutlicht bei.
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TOP 3.1

1.4. Leichtathletische Anlagen:

Die weiterhin bendtigten leichtathletischen Anlagen werden im Rahmen der Gesamtmal3-
nahme saniert.

2. Bauabschnitt

2.1. Austausch Belag KunstrasengroRspielfeld als eigenstandiger 2. Bauabschnitt

Das 14 Jahre alte Kunstrasengrolspielfeld gehért zu den am intensivsten genutzten Kunst-
rasenflachen innerhalb Lubecks. Der Belag ist abgenutzt und hat seine geplante Nutzungs-
dauer von 12-15 Jahren erreicht. Geplant sind der Abbruch und die Entsorgung des abgangi-
gen Kunstrasenbelages sowie die Verlegung eines neuen Kunstrasenbelags inkl. entspre-
chender Linierung.

Zeitplan:

Die Bauausfiihrung ist zwischen April und Dezember 2019 geplant.
Eine parallele Umsetzung beider Bauabschnitte in 2019 wird angestrebt, um die Sperrzeiten
der Anlage moglichst gering zu halten und die gesamte Sportanlage nicht zusatzlich auch
noch im Sommerhalbjahr 2020 fiir die Nutzer schlieien zu missen.

Kosten:

Die erforderlichen Mittel fir den 1. Bauabschnitt in Héhe von 638.000,00 Euro (netto + 9,5 %
MwsSt.) sind im Produktsachkonto 424001 067.7831000 des Bereichs 4.401 Schule und
Sport enthalten. Neben den Baukosten sind hier auch die Kosten flir Planung und Bauleitung
enthalten. Die Fordersumme des Ministeriums fur Inneres, landliche Rdume und Integration
des Landes S.-H. betragt flr den 1. Bauabschnitt 250.000 Euro.

Fir den 2. Bauabschnitt sind Baukosten in Héhe von 301.815,12 Euro (netto + 9,5 % MwSt.)
geplant, die im Produktsachkonto 424001 067.7831000 des Bereichs 4.401 Schule und
Sport geordnet werden. Hinsichtlich der Finanzierung wurden beim Ministerium fur Inneres,
landliche Raume und Integration des Landes S.-H. sowie bei der Possehl-Stiftung je ein For-
derantrag uber 150.907,56 Euro (netto + 9,5 % MwSt.) eingereicht. Vorbehaltlich der Forder-
zusagen ist ein Einsatz stadtischer Haushaltsmittel nicht eingeplant.

Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel.

Anlagen:
Anlage 1 Finanzielle Auswirkung

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich:4.401 Schule und Sport Anlage zur Vorlage vom 04.02.2019

VO-Nr. VO/2019/07121

Produkt: 424001 Sportstatten
2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen
(Bei investiven MaBnahmen ist zunachst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

INVESTIV

8 von 50 in Zusammenstellung

Finanzielle Gesamtbetrédge der
Auswirkungen in € MaRBnahme, 2019 2020 2021 2022
AfA und SoPo
Ertrdage 551.815,12 0,00 55.181,51 55.181,51 55.181,51
Aufwendungen -939.815,12 0,00 -93.981,51 -93.981,51 -93.981,51
davon:
Sonderposten- 551.815,12 0,00 55.181,51 55.181,51 55.181,51
auflésung (SoPo)
Abschreibungen (AfA) -939.814,12 0,00 -93.981,51 -93.981,51 -93.981,51
Anlagenabgang
Gesamtauswirkung -387.999.,00
[Ergebnisplan
voraussichtl. Zinsen ca. -174.600,00 0,00 -11.640,00 -11.640,00 -11.640,00
Einzahlungen 551.815,12 551.815,12
Auszahlungen -939.815,12 -939.815,12
Gesamtauswirkung -388.000,00|(/st das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)
Finanzplan
2019 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zuséatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
2019 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Ertrige:
(Mehr)
Ertrage:
(Mehr)
Ertrage:
(Mehr)
Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan 0,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Mehr)
Einzahlungen:
(Mehr) 424001 067.6811000 |Sportstatten/H-Sud 400.907,56
Einzahlungen: Sanierung/Investitionszuw
endung vom Land
(Mehr) 424001 067.6817000 |Sportstatten/H-Sud 150.907,56
Einzahlungen: Sanierung/Spenden f. Ifd.
Zwecke priv. Unternehmen
(Mehr) 424001 067.7831000 |Sportstatten/H-Sud -939.815,12
Auszahlungen: Sanierung/Erwerb beweg|.
AV U. 1000 EUR
Saldo Finanzplan -388.000,00




TOP 3.2

Hansestadt LUBECK %
» Nr. VO/2019/07129
offentlich

Liibeck, 05.02.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Bearbeitung: Matthias Drever (E-Mail: matthias.drever@luebeck.de Telefon: 122-6630)
Freigabe zur Ausschreibung des Jahresvertrages StraBenunterhal-

tung

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
18.02.2019 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
12.03.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Mit der Ausschreibung Jahresvertrag Straltenunterhaltung darf begonnen werden.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung
Ergebnis: zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein
Begrindung: Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belange
durch die Baumaflinahme nicht berthrt wer-
den.
Die Ma3nahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben: teilweise durch die Ver-
kehrssicherungspflicht erforderlich
Finanzielle Auswirkungen: Nein
X'| Ja (Anlage 1)
Begriindung:

Kurzbeschreibung:

Die StraRenunterhaltung wird durch eigenes Personal sowie durch Fremdfirmen durchge-
fuhrt. Wahrend das eigene Personal im Schwerpunkt fir die Straenkontrolle und die Abar-
beitung von akuten Strallenschaden eingesetzt wird, werden die UnterhaltungsmalRnahmen
Uberwiegend durch Vergabe sichergestellt.

Seite: 1/2
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Fur die Durchfiihrung der Stralenunterhaltungsmafnahmen soll ein ,Jahresvertrag Stralen-
unterhaltung® fur die vier Baubezirke ,Innenstadt/St. Jirgen®, ,St. Lorenz®, ,St. Gertrud“ und
-KUcknitz/Traveminde* ausgeschrieben und vergeben werden.

Die Vergabe wird in einem beschrankten Vergabeverfahren gema VOB erfolgen.

Der Jahresvertrag umfasst den Katalog der Gblichen Leistungen in der Stral’enunterhaltung.
Je nach Bedarf konnen diese Leistungen fur den vertraglich vereinbarten Preis abgerufen
werden.

Folgende Gewerke werden im Jahresvertrag verankert:

Verkehrssicherung

Erdarbeiten

ungebundene Tragschichten

Bitumindse Decken und gebundene Tragschichten

Platten, Borde, Rinnen und Pflaster

Entwasserungen und Einbauten

Sonstiges (z. B. Verkehrszeichen, Fahrradbuigel, Kabelgraben, Leitpfosten)

Bei den in dieser Ausschreibung zu vergebenen Strallenunterhaltungsarbeiten handelt es
sich um Arbeiten im gesamten Stadtgebiet.

Eine losweise Vergabe ist vorgesehen. Es werden flinf Lose vergeben:

Kuicknitz/Travemiinde
St. Gertrud

St. Lorenz

St. Jurgen

Innenstadt

Bieter kbnnen fir maximal ein Los beauftragt werden.
Die Laufzeit des Vertrages ist fir zwei Jahre mit einer Option auf Verlangerung eines weite-
ren Jahres vorgesehen.

Kosten:

Fur die Unterhaltung werden jahrliche Gesamtkosten in Héhe von ca. 800.000,00 Euro brutto
veranschlagt.

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2019 ff in den Produkten Gemein-
destralRe, Kreisstra’e, Landesstralle, BundesstralRe im Sachkonto ,5221005 Unterhaltung

StralRen” geordnet. Die Auftragshdhe entspricht den im Rahmen der Jahresvertrage verge-
benen Unterhaltungskosten der letzten Jahre.

Anlagen:
Anlage 1 — Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.660 - Stadtgriin und Verkehr
Produkt: 54100x -Gemeinde-, Kreis-, Land-,

Anlage zur Vorlage vom 05.02.2019
VO-Nr.: VO/2019/07129

TOP 3.2
Bundesstrale
2. Verfahrensubersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
Auswirkungen in€ 2019 2020 2021 2022
Ertrage
Aufwendungen -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00
Saldo Ergebnisplan -800.000.00 -800.000.00 -800.000.00 -800.000,00
Einzahlungen
Auszahlungen -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00
Saldo Finanzplan -800.000,00 -800.000.00 -800.000.00 -800.000,00
2019 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2019
(Mehr) 541001.000.5221005 |[Gemeindestrallen/ -480.000,00
Aufwendungen: Unterhaltung Straf3en
(Mehr) 542001.000.5221005 [Kreisstrallen/ -200.000,00
Aufwendungen: Unterhaltung Stral3en
(Mehr) 543001.000.5221005 |LandstraRen/ -80.000,00
| Aufwendungen: Unterhaltung StraRen
(Mehr) 544001.000.5221005 |Bundesstrafien/ -40.000,00
| Aufwendunagen: Unterhaltung StraRen
(Mehr)
[Aufwendunaen:
(Mehr)
o
(Mehr)
|Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan -800.000,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Mehr) 741001.000.5221005 |Gemeindestralien/ -480.000,00
Auszahlungen: Unterhaltung Stral3en
(Mehr) 742001.000.5221005 |Kreisstrafien/ -200.000,00
[Auszablungen: Unterhaltung StralRen
(Mehr) 743001.000.5221005 [Landstralen/ -80.000,00
n. Unterhaltung StralRen
(Mehr) 744001.000.5221005 |BundesstralRen/ -40.000,00
n. Unterhaltung StraRen
(Mehr)
IAuszahlungen:
(Mehr)
IAuszahlungen:
(Mehr)
Auszahlungen:
Saldo Finanzplan -800.000,00
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Hansestadt LUBECK %
» Nr. VO/2019/07194
offentlich

Liibeck, 13.02.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Bearbeitung: Matthias Drever (E-Mail: matthias.drever@luebeck.de Telefon: 122-6630)

Instandsetzung von StraBen durch das DSK-Verfahren (Diinne
Schichten im Kalteinbau) in der Hansestadt Liibeck 2019

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
25.02.2019 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
12.03.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Mit der Instandsetzung der in der Begriindung aufgefiihrten StraBen durch das DSK-
Verfahren wird begonnen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 — Haushalt und Steuerung
Ergebnis: Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein
Begrindung: Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belange
durch das Ausschreibungsverfahren nicht
berthrt werden.
Die Malinahme ist: X | neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch: § 10 StrWG (Ver-
kehrssicherungspflicht)
Finanzielle Auswirkungen: Nein
X | Ja (Anlage 1)
Begriindung:

Art der Ausschreibung :

beschrankte Ausschreibungen nach VOB

Seite: 1/4
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Kurzbeschreibung der MaBnahmen:

Bei dem DSK-Verfahren handelt es sich um das Versiegeln von schadhaften Fahrbahnober-
flachen durch das Uberziehen mit einer ca. 1 cm dicken kalten Asphaltschicht. Hierdurch
wird die Oberflache neu versiegelt und die Schadigung der Fahrbahnsubstanz durch eindrin-
gendes Regenwasser wird verzdgert. Je nach Schadigungsgrad der jeweiligen Stralle wird
bei dem DSK-Verfahren von einer Lebensdauer von flnf bis acht Jahren ausgegangen.

Durch die geringe Dicke (ca. 1 cm) der aufzubringenden Schicht ist das Anpassen von Bord-
steinen und Nebenanlagen (z.B. Gehwege) in der Regel nicht notwendig.

Das gewahlte Bauverfahren wird zudem bei Stralen eingesetzt, in denen eine klassische
Deckschichtsanierung (frasen und Einbau von Walzasphalt) technisch nicht mehr mdglich ist
(grof¥flachige Frasdurchbriiche bei zu geringen vorhandenen Asphaltstéarken oder ,runde
Querschnitte®, die den Einsatz von Asphalt-Fertiger nicht zulassen).

Mittlerweile wird das DSK-Verfahren verstarkt auch flir sogenannte Verkehrssicherungsmaf3-
nahmen eingesetzt.

Dem StralRenbaulasttrager obliegt gemaf Strallen- und Wegegesetz SH die Verkehrssiche-
rungspflicht. Da ausreichende Mittel fir fachgerechte Sanierungen nicht zur Verfligung ste-
hen, muss die Oberflache von verschiedenen Hauptverkehrsstrallen mit dem DSK-Verfahren
kurzfristig in einen verkehrssicheren Zustand versetzt werden. Durch die Verkehrssiche-
rungsmaflinahmen werden Stral3ensperrungen bzw. Beschrankungen flir eine gewisse Zeit
vermieden.

Nach jetzigem Stand erfolgt die Instandsetzung in folgenden Strallen:

St. Jirgen/ Innenstadt

Beckergrube

Edisonstralte / Bessemerstralte / Stephensonstralie
K 8, Blankenseer Stralle

Revalstralle

Plénniestralle

Roéntgenstrale

Beidendorfer Hauptstralle / Stegenort
Schanzenbergweg

Trendelenburgstralle

St. Lorenz

Josephinenstrale / Hochstralle
Willy-Brandt-Stralde / Lastadie
Schwertfegerstralle

Zur Teerhofinsel

Butterstieg

KatharinenstralRe

Kicknitz/ Travemiinde

Kaiserallee

Dummersdorfer Strale (Teilabschnitt)
Muhlenberg

Borstelweg

Ovendorfer Hof
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St. Gertrud

Utechter Weg

Daimlerstralie

Benzstralle

Seerosenstralle (Teilabschnitt)

Im Brandenbaumer Feld (Teilabschnitt)
Buchenweg (Teilabschnitt)

HafenstralRe (Sackgasse ab Glashittenweg)

Veranderungen der Strafllenliste sind moéglich, da erst nach dem Winter auf witterungsbe-
dingte Schaden zielgenau reagiert werden kann.

Die Instandsetzung ist aus Griinden der Werterhaltung des Infrastrukturvermégens aber
auch zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit unabdingbar. Gleichzeitig erfolgt eine erhebli-
che Steigerung des Gebrauchswertes fiir die Nutzer.

Zeitplan :

Das DSK-Verfahren ist eine ,Schénwetterbauweise”, die eine warme und trockene Witterung
voraussetzt. Eine Bauausfihrung in den Sommermonaten wird daher in den technischen
Vorschriften empfohlen, um die maximale Lebensdauer zu garantieren. Frihzeitige Verga-
ben und die Durchfihrung der Ausschreibungsverfahren im ,Winterhalbjahr* werden somit
notwendig.

Frihe Ausschreibungen sicheren dem Auftraggeber zudem erfahrungsgemaf glinstige Prei-
se. Bei den MalRnahmen in Travemulnde ist zudem das Saisonbauverbot ab 01. Juni eines
jeden Jahres zu berlcksichtigen.

Die Projektplanung sieht deshalb bereits am 15.03.2019 eine Versendung der Ausschrei-
bung an die Bieter vor. Entsprechend den Fristen der VOB kann dann Ende April der Auftrag
erteilt werden. Die Stral’en in Travemiinde missen bis Ende Mai fertig gestellt werden. Das
Erreichen eines spateren Hauptausschusses als den 12.03.2019 hatte zur Konsequenz,
dass die Sanierung der in Traveminde anstehenden StralRen nicht erfolgen kann, da die
Bauzeit im Mai nicht ausreichend ist.

Da die DSK eine Schonwetterbauweise ist, kann die Sanierung auch im Spatherbst (nach
Ablauf des Saisonverbotes) nicht nachgeholt werden. Bei entsprechender unglnstiger Witte-
rung im Winter 2019 /2020 (mit entsprechenden Frost-Tau-Wechsel) besteht dann die Ge-

fahr der Sperrung dieser Stral3en, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewahrleistet werden
kann.

Kosten / Finanzierung :

Die Kosten werden insgesamt auf ca. 1.750.000,00 € brutto (1.470.588,23 € netto) ge-
schatzt.

Die Kosten fiir die MalBnahmen sind im Ergebnisplan 2019 enthalten und freigegeben:
e 950.000,00 € vom Konto 5221006 Erhaltung Fahrbahnen / Strategie (Gemeinde- und

Kreisstralen)
¢ 800.000,00 € vom Konto 5221005 Unterhaltung Stralten
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Anlagen:
Anlage 1 — Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.660 Stadtgriin und Verkehr
Produkt: 541001

Anlage zur Vorlage vom 13.02.2019
VO-Nr.: VO/2019/07194

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
Auswirkungen in€ 2019 2020 2021 2022
Ertrage
Aufwendungen -1.750.000,00
Saldo Ergebnisplan -1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen
Auszahlungen -1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Finanzplan -1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
2019 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2019
(Minder)
Ertrage:
(Mehr) 541001 000 5221005 |Gemeindestrallen -800.000,00
Ertrage: Unterhaltung Strafden
(Mehr) 541001 000 5221006 |Gemeindestraflien -475.000,00
Aufwendungen: Erhaltung
Fahrbahn/Strategie
(Mehr) 542001 000 5221006 |KreisstralBen -475.000,00
Aufwendungen: Erhaltung
Fahrbahn/Strategie
Saldo Ergebnisplan] -1.750.000,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr) 541001 000 7221005 |Gemeindestralten -800.000,00
Einzahlungen: Unterhaltung Straf’en
(Mehr) 541001 000 7221006 |Gemeindestraflien -475.000,00
Auszahlungen: Erhaltung
Fahrbahn/Strategie
(Mehr) 542001 000 7221006 |KreisstralRen -475.000,00
Auszahlungen: Erhaltung
Fahrbahn/Strategie
Saldo Finanzplan| -1.750.000,00
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Hansestadt LUBECK %
» Nr. VO/2019/07037
offentlich

Liibeck, 21.01.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Benjamin Werner (E-Mail: Benjamin.Werner@Luebeck.de Telefon: 122-6629)

Freigabe zur Umsetzung der MaBnahme Moislinger Allee 2. Bauab-
schnitt

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.02.2019 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
18.02.2019 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
26.02.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Mit der Umgestaltung der Moislinger Allee im Abschnitt Lindenplatz bis Lachswehrallee in
dem unten beschriebenen Umfang wird begonnen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung
5.660 Stadtgrin und Verkehr
Ergebnis: zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein
Begrindung: Die Belange der Kinder sind durch die Durch-
fuhrung der MaRnahme nicht betroffen.
Die MalRnahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch: LBV-SH
Finanzielle Auswirkungen: Nein
X | Ja (Anlage 1)
Begriindung:

Der Ausbau der Moislinger Allee wurde aufgrund der Sperrung der Finkenstral’e vorgese-
hen. Die vorhandene Ausflihrungsplanung (Finkenstralte zusammen mit der Moislinger Allee
1. + 2. BA) aus dem Jahr 2005 (vierstreifige Variante), welcher eine Forderung zugesagt
wurde, ist nach Einfuhrung der RASt in SH nicht mehr regelkonform. Die Nebenanlagen im
Bestand und in der alten Planung entsprechen nicht mehr den Mindestabmessungen gemaf
den aktuellen Richtlinien und sind somit nicht mehr vollstandig férderfahig. Daher wurde eine
entsprechende Umplanung vorgenommen, die bereits im Bauausschuss Anfang 2018 vorge-
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stellt wurde. Mit dem Bau des 2. Bauabschnittes muss im Jahr 2019 begonnen werden, da
sonst zugesagte Fordermittel entfallen bzw. fir den bereits fertiggestellten 1. Bauabschnitt
zurickgezahlt werden mussten.

Darstellung des Vorhabens

Am 05.02.2018 wurde die MalRnahme bereits im Bauausschuss vorgestellt. Die Moislinger
Allee (Lachswehrallee bis Lindenplatz) ist Bestandteil des Hauptverkehrsstraliennetzes der
Hansestadt Libeck, als L332 eingestuft und hat zwischen dem Knotenpunkt Lachswehral-
lee/Moislinger Allee (Baubeginn Moislinger Allee Hausnr. 15a, 20b) und dem Lindenplatz
eine Lange von ca. 390 m.

In die Moislinger Allee miinden drei untergeordnete Stralen: Die Dornestralle (Einbahnstra-
e in Richtung Meierstralle), die Karpfenstralie (Einbahnstralie in Richtung Moislinger Allee)
und die Nebenhofstralde (Einbahnstralle in Richtung LindenstralRe).

Mit der Baumalinahme wird der Streckenabschnitt auf eine regelkonforme Verkehrsfiihrung
umgebaut. Auf dem gesamten Abschnitt werden die Fahrbahnen und die Nebenanlagen
(Langsparkstreifen, Radwege und Gehwege) neu geordnet und richtlinienkonform geman
der StVO, VwV-StVO, HBS, RASt 06, ERA und der EFA ausgebaut. Ebenso wird eine Neu-
planung des Anschlusses an den Lindenplatz in die Planung mit einbezogen.

Beschreibung der BaumaRnahme

Die Gehwege sollen gemafly RASt 06 durchlaufend mit einer Breite von 2,50 m in Plattenbau-
weise ausgefuhrt werden. Die Radwege sollen gemall den RASt 06 durchlaufend eine Breite
von 2,00 m aufweisen und in Asphaltbauweise ausgeflihrt werden. Zwischen Radweg und
Parkstreifen ist ein 0,75 m breiter Sicherheitstrennstreifen geplant. Auf beiden Strallenseiten
wird ein Parkstreifen mit einer durchlaufenden Breite von 2,10 m angeordnet. Je Fahrtrich-
tung wird ein Fahrstreifen mit einer Breite von 3,25 m geplant.

Zwischen den beiden Richtungsfahrstreifen wird ein 3,00 m breiter Mehrzweckstreifen ange-
ordnet. Dieser soll zum Linksabbiegen vor den Grundstlickstiberfahrten und zu den Neben-
stral3en dienen.

Die Uberfahrten der anliegenden Nebenstraflen Dornestral’e, Karpfenstral’e und Nebenhof-
stralle werden so ausgebildet, dass die Nachrangigkeit dieser Strallen deutlich wird. Daflr
werden Sinussteine an den Fahrbahnen angelegt. Die Radwege werden durchlaufend aus-
gebildet.

Die letztjahrige (2018) Sitzung der Unfallkommission am 13.12.2018 zieht eine Anderung der
Planung nach sich. Thematisiert wurde die Einfahrt der Moislinger Allee in den Kreisver-
kehrsplatz. Diese zweispurige Einfahrt stellt laut der Unfallkommission einen extremen Un-
fallschwerpunkt dar und bedarf daher einer Anpassung. Um eine Verbesserung der Sicht-
und Einfahrverhaltnisse zu schaffen, wird die Planung auf eine einspurige Einfahrt in den
Kreisverkehrsplatz geandert. Dafur wird der Mehrzweckstreifen bis zur Verkehrsinsel am
Lindenplatz herangezogen. Der Parkstreifen auf der dstlichen Seite wird bis zur FuRganger-
furt verlangert. Die Einfahrt flir Radfahrer in den Kreisverkehr wird dementsprechend ange-
passt.

Zeitplan:

Derzeit werden seitens der Entsorgungsbetreibe bereits die Entwasserungsleitungen im Be-
reich des 2. Bauabschnittes verlegt. Ab 01.04.2019 Ubernimmt der Bereich Stadtgriin und
Verkehr das von den EBL hergestellte Provisorium, damit Libeck Netz seine Leitungen
(Trinkwasser, Hausanschlisse und Gasleitungen) in diesem Bereich verlegen kann. Ab
01.08.2019 soll dann der Straltenbau in diesem Abschnitt beginnen. Die Gesamtmalnahme
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soll im Jahr 2021 beendet werden, wobei in weiteren Teilabschnitten jeweils Netz Libeck
seine Leitungen verlegen wird und der Strallenbau nachfolgen wird.

Die Verkehrsregelung wird, wie derzeit auch, wahrend der gesamten Bauzeit jeweils mit ei-
ner Fahrspur je Richtung aufrechterhalten.

Finanzielle Auswirkungen

Eine Kostenberechnung aus dem Jahr 2018 hat Gesamtbaukosten in Hohe von ca. 3,7 Mio.
Euro ergeben.
Diese setzen sich somit wie folgt zusammen:

. Baukosten in Hohe von ca. 2,5 Mio. Euro
. Planungs — und Ingenieurleistungen in H6he von ca. 0,2 Mio. Euro
. Baunebenleistungen (Grunderwerb, private Nebenan-

lagen, Schallschutz, Leitungsumverlegungen etc.) ca. 1,0 Mio. Euro
Gesamtkosten ca. 3,7 Mio. Euro

Fur die Gesamtmalnahme (1. + 2. BA) besteht eine Forderzusage in einer Gesamthéhe von
ca. 4,751 Mio. Euro bei einer Gesamtsumme von 8,135 Mio. Euro fur das Projekt. Bislang
wurden vom Fdrdergeber bereits ca. 2,5 Mio. Euro an die Hansestadt Libeck ausbezahilt.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen auf dem Produktsachkonto 544001.043.7852000
Moislinger Allee, 2. BA fiir die Jahre 2018 - 2020 zur Verfligung. Zur Erteilung des Gesamt-
Bauauftrages in 2019 wurde eine entsprechende Verpflichtungserklarung in den Haushalts-
plan 2019 zu Lasten 2020 aufgenommen.

Anlagen:
Anlage 1 — Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2 — Vorlaufiger Zeitplan
Anlage 3 — Visualisierung
Anlage 4 — Lageplane

Anlage 5 - Querschnitt

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Produkt: 544001

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen
(Bei investiven MaBnahmen ist zunachst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Anlage zur Vorlage vom 21.01.2019
VO-Nr.: 2019/07037
INVESTIV

Finanzielle Gesamtbetrage der TOP 3.4
Auswirkungen in€ MaRnahme, 2019 2020 2021 2022

AfA und SoPo
Ertrage 2.251.000,00] 32.157,00 64.314,00
Aufwendungen -3.700.000,00| -52.857,00 -105.714,00
davon:
Sonderposten- 2.251.000,00| 32.157,00] 64.314,00]
auflésung (SoPo)
Abschreibungen (AfA) -3.699.999,00| -52.857,00 -105.714,00]
Anlagenabgang
Gesamtauswirkung -1.448.999,00}
[Ergebnisplan
voraussichtl. Zinsen ca. -652.050,00] -21.735,00 -43.470,00
Einzahlungen 2.251.000,00| 2.251.000,00
Auszahlungen -3.700.000,00| -1.050.000,00| -2.650.000,00

Gesamtauswirkung

-1.449.000,00| (Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

Finanzplan
2019 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
2019 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Ertrage:
(Mehr)
Ertrage:
(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr)
Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan 0,00]
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr) 544001.043.7852000 [Bundesstralle/Moislinger -1.050.000,00]
Auszahlungen: Allee/Tiefbaumalinahmen
Saldo Finanzplan] -1.050.000,00
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Moislinger Allee 2. BA

Einmindungen

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Halfte 1, 2019 Halfte 2, 2019 Halfte 1, 2020 Halfte 2, 2020 Halfte 1, 2021 Halft
NID JIF M AIM[J JlAalslolN[DIJIF MIAIM[J JlAls|olINID I J F MIA[MIJI J
1 |Abgabe LV StralRenbau 0 Tage Mon 04.03.19 Mon 04.03.19
¢ 04.03.2019
2 Baudurchfiihrung (HOAI LP 8-9) 588 Tage Mon 01.04.19 Mit 30.06.21
1
3 Baubeginn 0 Tage Mon 01.04.19 Mon 01.04.19
¢ 01.04.2019
4 Bauphase 1 88 Tage Mon 01.04.19  Mit 31.07.19
I i
5 Ubernahme Provisorium der EBL 0 Tage Mon 01.04.19 Mon 01.04.19
durch 5.660 und umbau der 01.04.2019
Verkehrsflihrung ?
6 Arbeiten Netz Libeck Nebenflachen 88 Tage  Mon 01.04.19 Mit 31.07.19
Ostseite, Trinkwasser +
Hausanschllisse, Gasleitung trocken
7 Bauphase 2 87 Tage Don 01.08.19 Sam 30.11.19
i i
8 Einrichten der Verkehrsflihrung Gber 0 Tage Don 01.08.19 Don 01.08.19 il
die Nebenflachen # 01.08.2019
9 Fahrbahnherstellung bis Binderschicht 88 Tage  Don 01.08.19 Sam 30.11.19
10 Verschwenkung des Verkehrs auf die 0 Tage Sam 30.11.19  Sam 30.11.19 L
hergestellte Fahrbahn ¢ 30.11.2019
11 Bauphase 3 175 Tage Mon 02.12.19  Fre 31.07.20
I I
12 restliche Arbeiten von Netz Libeck auf 175 Tage Mon 02.12.19  Fre 31.07.20
Ost- und Westseite I
13 Bauphase 4 239 Tage Sam 01.08.20  Mit 30.06.21
I
14 Herstellen der Nebenflachen und 239 Tage? Sam 01.08.20  Mit 30.06.21
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3

gepl. Grundsticksgrenze

7

Fahrbahn
Bk10 in Anlehnung an RS0 12, Tafel 1, Zeile 3

gjepl. Grhndsfﬂﬁksgrenie

3,5 cm  Splittmastixasphalt, SMA 8 S, aufgehellt, gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13
8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S, gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13
10,0 cm  Asphalttragschicht AC 32 T S, gem. ZTV-Asphalt-StB 0#/13
15,0 cm  Schottertragschicht 0/45, gem. ZTV SoB-StB 04/07
33,0 cm  Schicht aus frostunempfindlichem Material, gem. ZTV SoB-StB 04/07 Ev, = 45 MPa
70,0 cm Gesamfstarke
30,0 cm  Planumsverbesserung mit grobkornigem Boden (SE)
Mehrzweckstreifen

Bk3,2 in Anlehnung an RSt0 12, Tafel 3, Zeile 3
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angetroffenen Bodenarten (( )) RW-Kanal
\} /]
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= =
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12,0 cm  Betonsteinpflaster "UNI-Opfiloc”, gem. ZTV Pflaster-StB 06
5,0 cm  Brechsand-Splitt-Gemisch B 0/11 G, gem. ZTV Pflaster-StB 06
30,0 cm  Schottertragschicht 0/45, gem. ZTV SoB-StB 04/07
Ev, = 45 MPa

23,0 cm  Schicht aus frostunempfindlichem Material, gem. ZTV SoB-StB 04/07
10,0 cm  Gesamtstarke
30,0 cm  Planumsverbesserung mit grobkornigem Boden (SE)

Parkstreifen

Bk1,0 in Anlehnung an RSt0 12, Tafel 3, Zeile 3
16,0 cm  GranitgroBpflaster, gem. ZTV Pflaster-StB 06 Ev, = 45 MPa
5,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch B 0/11 G, gem. ZTV Pflaster-StB 06
30,0 cm  Schottertragschicht 0/45, gem. ZTV SoB-StB 04/07
14,0 cm  Schicht aus frostunempfindlichem Material, gem. ZTV SoB-StB 04/07
65,0 cm Gesamtstarke
30,0 cm  Planumsverbesserung mit grobkornigem Boden (SE)

Gehweg
in Anlehnung an RSt0 12, Tafel 6, Zeile 2

6,0 cm Befonplatten mit Bischofsmiutzen, gem. ZTV Pflaster-StB 06
(8,0 cm in Zufahrten)

3,0 cm  Brechsand-Splitt-Gemisch B 0/5 G, gem. DIN 18318

\ 21,0 cm  Frostschutzschicht, gem. ZTV SoB-StB 04/07

(19,0 cm  Schottertragschicht 0/56 in Zufahrten)

30,0 cm

A

s > > i

N ——

Radweg
gem. RSt0 12, Tafel 6, Zeile 2

2,5 cm Asphaltdeckschicht AC5 D L, gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13
8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 T N, gem. ZTV-Asphalt-StB 0#/13

19,5 cm Frostschutzschicht, gem. ZTV SoB-StB 04/07

(Schottertragschicht in Zufahrten)

30,0 cm

Sicherheitsstreifen
in Anlehnung an RSt0 12, Tafel 6, Zeile 2

6,0 cm Befonplatten 300x300, gem. ZTV Pflaster-StB 06
(8,0 cm Kleinpflaster in Zufahrten)

3,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch B 0/5 G, gem. DIN 18318

‘\~ 21,0 cm  Frosfschutzschicht, gem. ZTV SoB-StB 04/07

(Schottertragschicht 0/56 in Zufahrten)

30,0 cm

Art der Anderung Datum Name
INGENIEURBURO Datum Name
bearbeitet 07/18 Prager

HoGER und PARTNER GmbH

BERATENDE INGENIEURE INGENIEURE

gezeichnet 07/18 | Schumacher

Verfasser :
illj_liziTflSRZ:/;\:‘;:()JE;—ORASfEELEEAiS;j;Z1E/U7-;|:O45 e-mail: info@hoeger-partner.de PLA:;LTfEITUNG
Datum Name
HANSESTADT LUBECK bearb.
DER BURGERMEISTER gez.
Fachbereich Planen und Bauen - Bereich Stadtgriin und Verkehr gepr.
Verbesserung der Straﬁe”?‘:eri‘:h”'tt
. . auptsirecke
Verkehrsverhaltnisse
- Mafstab: 1:50
Moislinger Allee L 332 e
Unterlage Nr. -
2' BA Blatt Nr. 1

Ausflhrungsunterlage

Bau-km 0+163.20 - 0+556.09

Aufgestellt

Grundplan hergestellt :

Hansestadt Libeck Aufnahme:

Feldvergleich:

Kataster:

Reg. Nr. 150-44

150-44_AFU_StraRenquerschnitt.dwg

Plot: 31. Jul 2018

1230x450mm



AutoCAD SHX Text
Telekom (Anzahl der Betonkanäle gem. Trassenauskunft Telekom)

AutoCAD SHX Text
Fernwärme VL 200

AutoCAD SHX Text
Fernwärme RL 200

AutoCAD SHX Text
vorh. MW-Kanal EI 500/750 B

AutoCAD SHX Text
Telekom (Anzahl der Betonkanäle gem. Trassenauskunft Telekom)

AutoCAD SHX Text
2x MSP

AutoCAD SHX Text
MSP

AutoCAD SHX Text
STN

AutoCAD SHX Text
NSP

AutoCAD SHX Text
TW 200 PVC

AutoCAD SHX Text
5x MSP

AutoCAD SHX Text
STN

AutoCAD SHX Text
Gas 400 St

AutoCAD SHX Text
Gas 300 St

AutoCAD SHX Text
gepl. Baum

AutoCAD SHX Text
gepl. Baum

AutoCAD SHX Text
Telekom (Anzahl der Betonkanäle gem. Trassenauskunft Telekom)

AutoCAD SHX Text
2x MSP

AutoCAD SHX Text
Gas 300 St

AutoCAD SHX Text
Fernwärme VL 200

AutoCAD SHX Text
Fernwärme RL 200

AutoCAD SHX Text
Telekom (Anzahl der Betonkanäle gem. Trassenauskunft Telekom)

AutoCAD SHX Text
MSP

AutoCAD SHX Text
STN

AutoCAD SHX Text
NSP

AutoCAD SHX Text
TW 200 PVC

AutoCAD SHX Text
Gas 400 St


TOP 5.2.1

» Nr. VO/2019/07255
offentlich

Liibeck, 26.02.2019

Anfrage

Bearbeitung: Marco Brocker (E-Mail: broecker@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

Anfrage Lotsch (CDU): Gelanders neben dem Radweg auf der Ram-
pe zur Querung der B207

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Entscheidung
Anfrage:

Der vorhandene Radweg zwischen Wulfsdorf und dem Flughafen verlauft parallel zur
Stral’e. B207 und Bahnlinie HL - RZ werden mittels einer Briicke Uberquert. Auf der
Rampe zur Bricke war der Radweg zum Wulfsdorfer Weg hin mit einem Holzgelan-
der abgesichert. Dieses ist alterungsbedingt und durch Vandalismus inzwischen fast
vollstandig zerstort. Es besteht die Gefahr, dass unsichere Radfahrer und/oder Kin-
der, sofern sie von dem schmalen Radweg abkommen, die Rampe in Richtung
Woulfsdorfer Weg hinunterstirzen und sich erhebliche gesundheitliche Schaden zu-
ziehen konnen. Die Verkehrssicherheit des Radweges ist somit nicht mehr gegeben.
Es besteht somit die Notwendigkeit, hier kurzfristig Abhilfe zu schaffen.

Warum ist bisher das seitliche Gelanders neben dem Radweg auf der Rampe zur
Querung der B207 und der Bahnstrecke Lubeck-Ratzeburg nicht erneuert worden?
Wann ist die Erneuerung vorgesehen?

Wird es zukulnftig aus Metall hergestellt?

Um eine schriftliche Antwort wird gebeten.

Begriindung:

Anlagen :

Seite: 1/1
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TOP 5.2.2

» Nr. VO/2019/07276
offentlich

Liibeck, 01.03.2019

Anfrage

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM Pluschkell (SPD): Bahnhaltepunkt Moisling
Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Hinsicht der Planungen fir die Einrichtung eines Bahnhaltepunkts Moisling frage ich:

1. Wie sieht aus Sicht der Hansestadt Lubeck der Zeitplan fur die Planung und
Realisierung des Bahnhaltepunkts Moisling aus?

2. Welche Stellen sind an der Realisierung beteiligt? Welche Leistungen haben
die einzelnen Stellen zu erbringen?

3. Wie ist der aktuelle Stand der Planung um Umsetzung seitens der Hansestadt
Libeck? Wie ist hier das weitere Planungs- und Umsetzungsprocedere? Wel-
che Kosten kommen dabei auf die Hansestadt Libeck zu? Welche Foérdermit-
tel sind zu erwarten?

4. Wie soll die Verkehrsanbindung des Bahnhaltepunkts fiir den OPNV (Wende-
platz), den motorisierten Individualverkehr (Parkflachen) und barrierefrei fur
FuRganger entwickelt werden? Verfugt die Hansestadt Libeck Uber die hierfur
erforderlichen Flachen?

5. Inwieweit wurde die Planung mit der Deutschen Bahn abgestimmt? Gibt es
schon Anfragen oder Vorgaben von der Deutschen Bahn? Wenn ja, wie sehen
diese aus?

Begriindung:

Anlagen :
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» Nr. VO/2019/07277
offentlich

Liibeck, 01.03.2019

Anfrage

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM Pluschkell (SPD): Neue Mitte Moisling

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Hinsicht der Planungen fir die ,Neue Mitte“ in Moisling frage ich:

1. Wie lautet der Ausschreibungstext flr den stadtebaulichen Wettbewerb der
.Neuen Mitte“?

2. Wird bei der Ausschreibung der ,Neuen Mitte“ darauf geachtet, dass die der-
zeit vorhandenen 136 Wohneinheiten im Kiwittredder adaquat ersetzt werden?
Was fur Wohnformen oder Wohnmodelle sind dort geplant?

Begriindung:

Anlagen :
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» Nr. VO/2019/07128

offentlich

Liibeck, 04.02.2019
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
Geschiftsstelle der Fraktion DIE LINKE

Bearbeitung: Hans-Jiirgen Martens (E-Mail: Telefon: 122-2372)

Antrag AM Sascha Luetkens (DIE LINKE): Umbenennung des Hin-
denburgplatz

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.02.2019 Bauausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Hindenburgplatz, benannt nach Paul von Hindenburg, wird in Republikplatz um-
benannt.

Begriindung:

Anlagen :

Ausschussmitglied
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SPD-Fraktion
in der Burgerschaft
der Hansestadt Liibeck

» Nr. VO/2019/07151
offentlich

Liibeck, 08.02.2019

Antrag

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM Pluschkell (SPD): Stadtgrabenbriicke

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Die Lubecker Birgerschaft hat in lhrer Sitzung am 31.01.2019 die Verwaltung beauftragt,
den Bau der Stadtgrabenbriicke zu planen. Die Verwaltung wird gebeten, dem Bauaus-
schuss die bereits in der Bauverwaltung vorliegenden Planungen vorzustellen und tber mog-
licherweise zwischenzeitlich erforderlich gewordene bauliche und finanzielle Aktualisierun-
gen zu berichten.

Begriindung:

Anlagen :

Vorsitzende/r
der SPD-Fraktion
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Fraktion e EDies « .. . » Nr. VO/2019/07026
Die Unabhingigen nabhdingigen_  sffentlich
in der Biirgerschaft """ s

> Liibeck, 16.01.2019
der Hansestadt Lubeck

Antrag

Bearbeitung: Claudia Burgdorf (E-Mail: claudia.burgdorf@luebeck.de Telefon: 122-1071)

Die Unabhangigen: Keine weiteren zentrenrelevanten Verkaufsfla-
chen auBerhalb der Innenstadt und der zentralen Versorgungsbe-
reiche

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
31.01.2019 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Um die Innenstadt nicht weiter zu schwéchen sollen zuklinftig keine weiteren zentrenrelevan-
ten Verkaufsflachen aulBerhalb der Innenstadt und der zentralen Versorgungsbereiche zuge-
lassen werden. Ebenso wird eine Erhéhung der sortimentsbezogenen Verkaufsflachenober-
grenzen fiir innenstadtsensible Sortimente ausgeschlossen. Dies bezieht sowohl einen Sorti-
mentstausch als auch eine Sortimentsverlagerung ein. Um eine weitere Schwéchung der
zentralen Versorgungsbereiche zu vermeiden, werden dort dariiber hinaus auch keine weite-
ren Dienstleistungsfldchen zugelassen. Diese Vorgaben finden an Standorten, die im Einzel-
handelskonzept nicht als zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind, Anwendung. Die
gleichen Vorgaben sollten auch an weiteren Standorten wie beispielsweise dem Schlachthof
Anwendung finden. Diese Mal3gabe gilt bis zur Vorlage des ndchsten Einzelhandelsmonito-
rings

Begriindung:

Die innerstadtische Einzelhandelsverkaufsflache ist im Zeitraum zwischen 2009 bis 2018
geschrumpft. Der Einzelhandel in der Innenstadt steht durch das gestiegene Angebot an den
beiden (liber-)regionalen Sonderstandorten unter einem immensen Wettbewerbsdruck, dies
insbesondere, weil sich die Sortimente und ergdnzenden Angebote in der Innenstadt und auf
der ,Griinen Wiese” immer weiter angleichen. Zudem steht der gesamte stationdre Einzel-
handel unter einem stetig steigenden Druck durch den Onlinehandel.

Die Innenstéadte stellen mit ihrer offentlichen Infrastruktur, den Kulturangeboten und ihrem
historischen Erbe enorme finanzielle Anforderungen an die Kommunen und die steuerzah-
lenden Biirger*innen, diese zu erhalten und zu erneuern. Diese Investitionen sind nur zu
rechtfertigen, wenn die Innenstéddte auch als wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Mittel-
punkt durch die Blirger*innen wahrgenommen und genutzt werden. Aus diesem Grund ge-
ben bereits seit vielen Jahren die Bundes- und Landesregierungen den Kommunen Gesetze
und Instrumente anhand, um dem entgegenzusteuern und die Innenstédte als Mittelpunkt
des gesellschaftlichen Lebens zu erhalten. Der Bundesgesetzgeber fordert im Baugesetz-
buch den ,Erhalt und die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche“ als einen wesentlichen
offentlichen Belang in der Bauleitplanung zu berticksichtigen.

Die Auswirkungen des Onlinehandels sind real, kbnnen jedoch durch die Hansestadt Liibeck
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nur bedingt beeinflusst werden. Im Gegensatz dazu, kann die Konkurrenzsituation zwischen
der ,Griinen Wiese“ und der Innenstadt durch die Bauleitplanung direkt beeinflusst werden.

Gerade im Hinblick auf den aktuell laufenden Prozess zum Rahmenplan Innenstadt wird
deutlich, dass die zukiinftige Entwicklung der Altstadt wesentlich mit dem Fortbestand des
stationédren Einzelhandels verbunden ist. In den Beteiligungsprozessen zum Rahmenplan
haben die teilnehmenden Biirger*innen gefordert, die Innenstadt als Mittelpunkt des 6éffentli-
chen Lebens mit allen seinen Funktionen, insbesondere auch die Funktion Einzelhandel, zu
erhalten und weiterzuentwickeln. Dementsprechend sollte akteurstibergreifend ein tragféhi-
ges Zukunftskonzept ,innerstadtischer Handel“ auf den Weg gebracht werden, das sich mit
den zukiinftigen Herausforderungen und der Bedeutung der Innenstadt als ,Herz (Impulsge-
ber)“ einer Stadt intensiv auseinander setzt und Lésungsansétze entwickelt.

Anlagen :

Vorsitzende/r
Fraktion Die Unabhangigen
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FREIE WAHLER & GAL » Nr. VO/2019/07017
Fraktion in der offentlich
Burgerschaft

. Liibeck, 16.01.2019
der Hansestadt Lubeck

Antrag

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067/1068)

Fraktion FREIE WAHLER & GAL: Hochwasserschutz auf dem Lii-
becker Priwall

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
31.01.2019 Blurgerschaft der Hansestadt Liibeck Offentlich
Antrag:

Die Stadt Libeck erstellt bis zur Birgerschaftssitzung am 20. Juni 2019 ein Konzept zum
Hochwasserschutz des Priwalls und entlang des Verlaufs der Trave.

Zusatzlich soll dargestellt werden, wie eine ggf. notwendige Evakuierung der Priwallbewoh-
ner*innen bei Hochwasser / Sturmflut gewahrleistet wird.

Begriindung:
Erfolgt mindlich.

Anlagen :

Vorsitzende/r
der FREIE WAHLER & GAL Fraktion
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BUNDNIS 90 » Nr. VO/2019/07098
DIE GRUNEN-Fraktion offentlich
in der Burgerschaft

.. Liibeck, 30.01.2019
der Hansestadt Lubeck

Antrag

Bearbeitung: Tim-Alexander Reclam (E-Mail: tim-alexander.reclam@luebeck.de Telefon: 122-
1041)

Biindnis 90 / Die Griinen: Anderungsantrag zu TOP 5.32
(VO/2019/07017): Hochwasserschutz auf dem Lubecker Priwall

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
31.01.2019 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Die Stadt Libeck erstellt bis zur Birgerschaftssitzung am 20. Juni 2019 ein Konzept zum
Hochwasserschutz des Priwalls. Schwerpunkte dabei sind die Mecklenburger Landstral3e,
insbesondere im Bereich der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, sowie des Fahr-
vorplatzes. Die wichtigste Zielsetzung ist, die Mecklenburger LandstralRe besser gegen Uber-
schwemmung zu sichern, damit sie auch bei Hochwasser befahrbar bleibt und ggf. als
Flucht- und Rettungsweg dienen kann. Das Konzept legt dafiir ggf. nétige Baumalinahmen
dar. Es dient auch der Verbesserung der Ablaufe im Falle eines Hochwassers und der bes-
seren Abstimmung der beteiligten Akteure (Feuerwehr, Polizei, EBL, Stadtwerke etc.).

Bei der Erstellung sind die Landesregierungen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vor-
pommerns, sowie alle relevanten stadtischen Gesellschaften und die Feuerwehr und die
Polizei einzubeziehen.

Begriindung:

Bereits im September 2017 fand ein Ortstermin zum Thema Hochwasserschutz auf dem Pri-
wall statt, an dem neben Innensenator Hinsen, u.a. auch Vertreter der politischen Parteien
sowie die Feuerwehr teilnahmen. Im April 2018 fand eine Abstimmung der Stadt mit einigen
stadtischen Gesellschaften zum Thema statt. Ergebnisse liegen bisher jedoch keine vor, das
jungste Hochwasser am 2. Januar hat jedoch gezeigt, dass dringend Handlungsbedarf be-
steht.

Anlagen :

Vorsitzende/r
der Fraktion Blindnis 90 / Die Griinen
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» Nr. VO/2019/07008

offentlich

Liibeck, 15.01.2019

Interfraktioneller Antrag

Fraktionen:
Geschaiftsstelle der SPD Fraktion
Geschiftsstelle der CDU-Fraktion

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

SPD/CDU: AT zu TOP 5.26 -VO/2019/07010 Ganzheitliche Uberpla-
nung des Priwalls (Hochwasserschutz)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
31.01.2019 Birgerschaft der Hansestadt Liibeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Beschluss der Lubecker Blrgerschaft vom 27.09.2018 (VO/2018/06396) zur
ganzheitlichen Uberplanung des Priwalls wird wie folgt um einen dritten Punkt er-
ganzt (fett):

Der Burgermeister wird gebeten,

* bei der Neuaufstellung des Flachennutzungsplans (...)

« der Burgerschaft einen Plan vorzulegen (...)

* bei den Planungen fur den Aus-/Umbau der Mecklenburger LandstraBe die
Belange des Hochwasserschutzes derart zu beriicksichtigen, dass der Priwall
auch bei extremen Hochwasser uber diese Strale erreichbar ist. Hieran sollten

auch die Lander Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beteiligt
werden.

Begriindung:

Anlagen :
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SPD-Fraktion
in der Burgerschaft
der Hansestadt Liibeck

» Nr. VO/2019/07093
offentlich

Liibeck, 29.01.2019

Antrag

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

SPD: AT zu VO/2019/7003 Top 5.24 Fernwarme

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
31.01.2019 Birgerschaft der Hansestadt Liibeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Burgermeister wird gebeten, fur den Bereich der Hansestadt Lubeck eine Fern-
warmesatzung zu erstellen und der Lubecker Burgerschaft zur Beschlussfassung
vorzulegen. Ziel und Zweck der Satzung soll es sein, im Bereich der Hansestadt Lu-
beck einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, den Primarenergiever-
brauch und die Luftschadstoffe zu senken und gleichzeitig fur die Bevolkerung eine
wirtschaftliche und sichere Warmeversorgung aufzubauen.

Unter anderem sollte dadurch die Mdglichkeit geschaffen werden, in Neubau- oder
Sanierungsgebieten Fernwarme in einem Bebauungsplan festzulegen.

Begriindung:

Anlagen :

Vorsitzende/r
der SPD-Fraktion
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FREIE WAHLER & GAL » Nr. VO/2019/07016
Fraktion in der offentlich
Burgerschaft

. Liibeck, 16.01.2019
der Hansestadt Lubeck

Antrag

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067/1068)

Fraktion Freie Wahler & GAL: Beschilderung JVA Lubeck

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
31.01.2019 Blurgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich
Antrag:

Die Stadt Libeck bringt entsprechend der Vorschlage des FB Planen und Bauen im September 2017
vier Verkehrsschilder an, die auf den Weg zur JVA Libeck hinweisen.

(Zur Erklarung: Die Leitung der JVA hatte im Oktober 2018 einen entsprechenden Antrag gestellt, der
von der Hansestadt Lilbeck abgelehnt wurde.)

Begriindung:

Der durch die JVA-Leitung gestellte Antrag auf Beschilderung des Weges zur JVA Libeck bei der
Verkehrsbehdrde Libeck wurde abgelehnt. Dies ist aus unserer Sicht nicht hinzunehmen.

Verlasst jemand die A1 mit dem Pkw, wird die Person unmittelbar auf den Weg zur Musik- und Kon-
gresshalle hingewiesen. Suchverkehr soll sinnvollerweise vermieden werden.

Mochte oder muss jemand den Weg zur JVA Libeck finden, ist die Person auf vorherige Recherche
angewiesen oder musste Passanten nach dem Weg fragen. Weil die Hemmschwelle fir Menschen,
die auf dem Weg zum Haftantritt sind oder eine inhaftierte Person besuchen wollen, grof} ist, Passan-
ten nach dem Weg zu fragen, sollte die Stadt Lubeck den Weg dorthin entsprechend der Beantragung
hinreichend ausschildern. Wenn auch davon ausgegangen werden kann, dass z.B. Personal oder
Lieferanten in der Lage sind, den Weg zur JVA per Navigationsgerat oder vorheriger Erkundigung
eigenstandig zu finden, ist dies sicherlich nicht auf die Mehrheit der betroffenen Personen zutreffend.
Gerade fiir diese ist es jedoch wichtig, u.a. plinktlich zu einem Termin zu erscheinen. Familienangeho-
rigen, die einen Inhaftierten besuchen méchten und i.d.R. anfangs nicht ortskundig sind, wird es ohne
Beschilderung unndtig erschwert, den Weg zu finden.

Aus unserer Sicht gibt es keinen plausiblen Grund, den Antrag auf Beschilderung abzulehnen.

Anlagen :

Vorsitzende/r
der FREIE WAHLER & GAL Fraktion
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» Nr. VO/2018/06864

offentlich

Liibeck, 29.11.2018

Interfraktioneller Antrag

Fraktionen: . )
Geschiftsstelle der Fraktion BU90 DIE GRUNEN
Geschaftsstelle der Fraktion Die Unabhangigen

Bearbeitung: Tim-Alexander Reclam (E-Mail: tim-alexander.reclam@luebeck.de Telefon: 122-
1041)

AT zu VO/2018/06499 - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN & Die Unabhin-
gigen: EilmaBnahmen wegen der Verkehrssituation

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
29.11.2018 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Burgermeister wird beauftragt, wegen der angespannten Verkehrssituation
aufgrund von Bruckenarbeiten, folgende EilmaRnahmen zu ergreifen:

- Mindestens bis zur  Wiedereroffnung der Possehl-Bricke sowie
wahrend Teilsperrungen der Bahnhofsbricke bietet der Stadtverkehr ein verbilligtes
Tagesticket zum Wert von 2 Euro pro Tag fur den Stadtbereich Lubeck an. Der
Blrgermeister weist in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter des Stadtverkehrs
Libeck die Geschaftsfihrung an, dies umzusetzen bis sich die angespannte
Verkehrssituation aufgrund der Baustellensituation geldst hat.

- Spatestens zum 1. Januar 2019 startet Libeck mit einem Verleihsystem fur
Fahrrader.

Begriindung:
Erfolgt mindlich.

Anlagen :
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LINKE-Fraktion i » Nr. VO/2019/07067
in der Biirgerschaft D’E l’NK ‘6ffentlich

der Hansestadt Lubeck Liibeck, 28.01.2019

Antrag

Bearbeitung: Hans-Jiirgen Martens (E-Mail: Telefon: 122-2372)

DIE LINKE: Erganzungssantrag zu VO/2018/06864 AT Blindnis
90/Die Grunen & Die Unabhangigen: "EilmaRnahmen wegen der
Verkehrssituation” VO/2018/06499

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
31.01.2019 Biurgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Antrag wird wie folgt erweitert:

Der Lubecker Stadtverkehr bietet als weitere EilmaBnahme ein verglinstigtes Monatsticket
an.

Begriindung:

Anlagen :

Vorsitzende/r
der Fraktion Die Linke
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LINKE-Fraktion i » Nr. VO/2018/06665
in der Biirgerschaft D’E l’NK ‘6ffentlich

der Hansestadt Lubeck Liibeck, 24.10.2018

Antrag

Bearbeitung: Hans-Jiirgen Martens (E-Mail: Telefon: 122-2372)

DIE LINKE: RippenstraBen der KonigstraRe wieder 6ffnen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
29.11.2018 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Die Rippenstraflen der Konigstrale werden wieder wechselweise Stadt ein- und Stadtauswirts
geoffnet.

Bei der Umsetzung soll das Liibeck Management mit seiner Fachmeinung mit einbezogen
werden.

Begriindung:

Die Verkehrssituation der Altstadt spitzt sich immer weiter zu, das ist zum Teil durch diverse
Baustellen verursacht, aber auch durch eine Verkehrsfiihrung die viel mehr Verkehr in die
Altstadt fiihrt als raus.

Von den neun Straf3en, die ab der Wahmstral3e in die Innenstadt hinein fiihren, fiihrt nur eine
wieder heraus.

Das bedeutet, dass sdmtlicher Verkehr, Bewohner, Lieferverkehr, Personenbeférderungsver-
kehr, Ausnahmeverkehr und Rettungsfahrzeuge immer durch die gesamte Altstadt miissen,
um wieder hinausfahren zu konnen. Das belastet die Innenstadt mehr als nétig, ist 6kologi-
sche nicht vertretbar und l4sst auch die Abgaswerte steigen.

Solange wir nicht den konsequenten Schritt zu einer vollig Autofreien Innenstadt wagen,
miissen wir aber dafiir sorgen, dass der Autoverkehr nur solange wie unbedingt nétig in der
Innenstadt ist.

Wenn ein Anwohner der Fleischhauerstral3e in seiner Strafle keine Parkmdglichkeit findet,
muss er erst bis zum Burgfeld fahren, um dann wieder zur Kanalstrafle zu gelangen und sein
Gliick dann wiederholt in der Dr. Julius-Leber-Stral3e zu versuchen, das Ganze kann sich
dann noch bis zu 5-mal Wiederholen.
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Rettungswagen, Lieferverkehr und Personenbeforderungsverkehr miissen immer den Umweg
iiber das Burgfeld, Beckergrube oder Holstenstra3e nehmen, das belastet diese Stralen dann
noch mehr.

Unversténdlich ist auch, dass ausgerechnet die Hiixstrale, die eine der am meisten von Ful3-

gingern frequentierte Stral3e ist, die einzige Stra3e ist die wieder aus der Innenstadt hinaus
fiihrt.

Das Argument, man wolle die Verkehrsfiihrung so unpraktisch wie moglich gestalten, und
damit Autofahrer abschrecken, ziumt das Pferd von hinten auf und bestraft diejenigen die
legal in die Innenstadt fahren diirfen.

Anlagen :

Vorsitzende/r
der Fraktion Die Linke
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Hansestadt LUBECK %

» Nr. VO/2019/07201

offentlich

Liibeck, 13.02.2019

Bearbeitung: Thomas Kaacksteen (E-Mail: thomas.kaacksteen@luebeck.de Telefon: 122-
6004)

BusCard 50 fur den Stadtverkehr
Uberweisung aus der Burgerschaft vom 29. November 2018
Antrag der Fraktion Die Linke - VO/2018/06653

Zur Vorberatung flr die Sitzung des Bauausschusses am 04.03.2019

Sitzung der Blrgerschaft am 29.11.2018:

Die Burgerschaft hat zu Punkt 5.8 mit VO/2018/06653 den nachstehend aufgefihrten Antrag
der Fraktion DIE LINKE einstimmig an den Bauausschuss Uberwiesen:

Anschlieend ist eine erneute Beratung in der Burgerschaft vorgesehen!

BusCard 50 fiir den Stadtverkehr

Der Stadtverkehr Lubeck wird aufgefordert und vom Blrgermeister angewiesen, Uber
die Einflihrung einer Ermafigungskarte fir den Libecker Stadtverkehr zu berichten.

Die Ermalligungskarte mit einem mdglichen Namen wie BusCard 50, soll analog ei-
ner BahnCard 50 der Deutschen Bahn den Kunden des Stadtverkehrs Lubeck er-
moglichen einen Fahrschein mit 50% ErmaRigung zu erwerben. Fur diese BusCard
50 wird ein jahrlicher Kaufpreis von unter 100,00 Euro fallig. Grundsatzlich soll der
Preis so kalkuliert sein, dass mit der BusCard 50 kein glinstigstes Angebot flr die
Kundinnen und Kunden mit Monats- und Wochenkarten entsteht. Das Angebot soll
fur Gelegenheitsfahrende sein.

Die BusCard 50 ist fir Empfanger von Sozialleistung kostenlos, bzw. fir eine geringe
Schutzgebuhr von unter 10,00 Euro abzugeben. Sie stellt damit ein diskriminierungs-
freies Sozialticket fur die Vergunstigung von Einzelfahrscheinen da.

Der Stadtverkehr Lubeck gibt im Bericht eine Einschatzung fur die Kosten die durch
die Abgabe einer BahnCard 50 entstehen.

Der Stadtverkehr Lubeck mdchte zur Sitzung der Burgerschaft im April 2019 berich-
ten.

Seite: 1/2

44 von 50 in Zusammenstellung



TOP 5.3.12

Seite: 2/2

45 von 50 in Zusammenstellung



TOP 5.3.13

» Nr. VO/2019/07211

offentlich

Liibeck, 15.02.2019
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
Geschiftsstelle der FDP Fraktion

Bearbeitung: Astrid Vélker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Antrag des AM Thomas-Markus Leber (FDP) zu Priufung einer Be-
leuchtungsanlage unterhalb der Wallbrechtbriicke

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Biirgermeister moge die Installation einer einfachen Beleuchtungsanlage unterhalb der Wall-
brechtbriicke im Bereich der dort vorhandenen ca. 100 Stellflaichen rund um die Ratzeburger Allee
prifen. Gerade der wasserseitige Bereich sollte dabei optimiert werden.

Begriindung:

Die Stellflachen unterhalb der Wallbrechtbriicke im Bereich der Ratzeburger Allee erfreuen sich
groRer Beliebtheit. Es ist davon auszugehen, dass die Stellflachen zukiinftig auch von den Bewohnern
und Gasten des Neubaugebietes an der Wasserkunst in groRerem Umfang nachgefragt werden.

Die besondere Lage unterhalb der Briicke bietet einen gewissen Schutz sowie Parkkomfort auf ca.
100 Stellflachen. Die Attraktivitat der Stellflachen ist allerdings nicht uneingeschrankt gegeben. In
den Abend- und Nachtstunden macht sich ein Defizit bemerkbar: Der gesamte Bereich unterhalb der
Briicke ist nicht ausgeleuchtet. Die vorhandene StraRenbeleuchtung an den Rampen zum

St. Jirgen-Ring reicht nicht aus um den Nutzern ein entsprechendes Sicherheitsgefiihl zu vermitteln.

Wie ich der Antwort vom 21.01.2019 auf meine Anfrage vom 17.12.2018 (TOP 5.2.3.) 5.660 entneh-
men kann ist eine solche Beleuchtung auch im Rahmen der bis ins Jahr 2021 andauernden Sanie-
rungsmalinahmen nicht vorgesehen.

Eine derartige Beleuchtungsanlage wiirde eine erhebliche Komfort-Verbesserung fir die Nutzer be-
deuten und insbesondere auch dem Sicherheitsgefiihl und -bediirfnis der Menschen entgegen kom-
men. Libeck hat sich auf die Fahnen geschrieben ,Angstraume” zu entscharfen. Hier ware ein ,, Angs-
traum”, der mit verhaltnismaRig geringen Aufwand optimiert werden kdnnte. Einige wenige Beleuch-
tungskorper und eine entsprechende Verkabelung unterhalb des Briickenbauwerkes waren vollig
ausreichend.

Anlagen :
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» Nr. VO/2019/07254

offentlich

Liibeck, 26.02.2019
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
Geschiftsstelle der FDP Fraktion

Bearbeitung: Astrid Vélker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anderungsantrag des AM Thomas-Markus Leber (FDP) zu TOP O
5.3.1 Vorlage - VO/2019/07128 Antrag AM Sascha Luetkens (DIE
LINKE): Umbenennung des Hindenburgplatzes

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Vorschlag wird aus aktuellem Anlass wie folgt gedndert:

Der Bauausschuss moge beschlieBen, dass vor dem Hintergrund des anstehenden 100jahri-
gen Jubildums der Weimarer Verfassung alle notwendigen Schritte zur Riickbenennung des
y,Hindenburgplatzes” in ,,Republikplatz” bis spatestens zum 14. August, dem Tag der Verkiin-
dung der Weimarer Verfassung, zum Abschluss gebracht werden.

Begriindung:
Vor genau 100 Jahren gewann die Idee eines demokratischen Verfassungsstaates auf deut-
schem Boden konkrete Gestalt.

Die Weimarer Verfassung (auch Weimarer Reichsverfassung, offiziell: Verfassung des Deut-
schen Reichs) war die am 31. Juli 1919 in Weimar beschlossene, am 11. August 1919 unter-
zeichnete und am 14. August 1919 verkiindete erste effektive demokratische Verfassung
Deutschlands. Mit ihr wurde das Deutsche Reich zu einer féderativen Republik mit einem
gemischt prasidialen und parlamentarischen Regierungssystem.

Die Weimarer Verfassung loste das am 10. Februar 1919 erlassene Gesetz Uber die vorlaufi-
ge Reichsgewalt ab, das die wichtigsten kiinftigen Verfassungsorgane und ihre Zustandigkei-
ten beschrieb. Viele Artikel entstammten unmittelbar der Paulskirchen-Verfassung von 1849.
Einige Artikel sind heute Bestandteil des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.

Flr die Dauer seiner demokratischen Periode von 1919 bis 1933 wurde das Deutsche Reich
in Anlehnung an den Ort der Verabschiedung seiner Verfassung als Weimarer Republik be-
zeichnet. Der 11. August wurde in den Folgejahren zum Nationalfeiertag.

Seite: 1/3

48 von 50 in Zusammenstellung



TOP 5.3.14

Die Weimarer Republik gilt als bedeutender Wendepunkt in der Deutschen Geschichte. Sie
war ein Experiment, gepragt von Mut, mit einem politischen Neubeginn zu neuen Ufern auf-
zubrechen.

Liberale wie der Staatsrechtslehrer Hugo Preul}, die Frauenrechtlerin und spéatere erste Frau
als Ministerialratin im Innenministerium des deutschen Reiches, Gertrud Baumer oder der
Rechtsanwalt und Publizist Conrad HauRmann pragten ihren Geist.

Das kollektive historische Gedachtnis gedenkt, mahnt und bietet Lehren verschiedener Art
an. Dieses Gedachtnis verpflichtet und dient der Orientierung in der Gegenwart und der Zu-
kunft.

Ein demokratischer Patriotismus braucht Symbole und Orte der Vergewisserung — gerade
wenn in Europa Populismus, politische Instabilitat, Angriffe auf den Rechtsstaat und autori-
tare Tendenzen wiederkehren.

Die FDP regt vor dem Hintergrund der Verkiindung der Verfassung an, noch in diesem Jahr
nach Ricksprache mit den Anwohnern die Riickbenennung in ,Republikplatz” zu vollziehen.

Damit wiirde der Platz unweit des Stadtparks den Namen zuriickerhalten, den er wahrend
der jungen Weimarer Demokratie (1919 bis 1933), genauer ab 1922 auf Beschluss der hiesi-
gen Burgerschaft schon einmal getragen hatte: ,Republikplatz”.

Die Umbenennung des ,,Republikplatzes” in ,,Hindenburgplatz“ erfolgte am 19.Marz 1933.
An diesem Sonntag wurden in Libeck anlasslich eines Massenaufmarsches der neuen NS-
Machthaber vier StraRen und Platze symboltrachtig umbenannt, darunter der ,,Republik-
platz“. Reichskommissar Vo6ltzer hob in seiner Rede die besonderen Verdienste Hindenburgs
fir die Machtergreifung der Nationalsozialisten sowie dessen Verantwortung bei der Bildung
der NSDAP-gefiihrten Reichsregierung hervor.

Solange Libeck seine demokratischen Traditionen jedoch wahren konnte hiel8 der Platz ,Re-
publikplatz”. Und so soll er auch zukiinftig wieder heiRen!

Bundesprasident Frank-Walter Steinmeier machte es in einer Rede zur Einberufung der Na-
tionalversammlung deutlich: "Wir sollten die Weimarer Republik nicht langer nur von ihrem
Ende her betrachte. Sie war mehr als nur die Vorgeschichte des Nationalsozialismus und sie
war keine EinbahnstraRe in die Barbarei."

Die Liberalen wiinschen sich, dass mit deutlichen Hinweisschildern auf die Geschichte des
Platzes hingewiesen wird. Es geht nicht darum ,,Hindenburg” aus dem Stadtbild zu entlassen.
Vielmehr soll mit der Riickbenennung ein deutliches Zeichen gesetzt werden und mit diesem
bedeutenden Ereignis verknlipft werden.

Anlagen :
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